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Neues Führungsduo

Markus Drost und Jörg Thomas sind 
das neue Führungsduo in der Feuer-
wehr Meitzendorf. Markus Drost 
übernimmt die Position des Ortswehr-
leiters. Jörg Thomas ist in die Funktion 
des stellvertretenden Ortswehrleiters 
berufen worden.
S. 4 / Titelbild

Bibliothek startet “Onleihe“

Ab Februar können Nutzer der Ge-
meindebibliothek mit der „Onleihe“ 
rund um die Uhr elektronische Medien 
ausleihen, egal ob von zu Hause oder 
unterwegs. In dem landesweiten Be-
stand an digitalen Medien befi nden 
sich bereits mehr als 40.000 Bücher, 
Hörbücher, Musik, Videos, Zeitschrif-
ten und Zeitungen. 
S. 8

So schmeckt die Region 

Käse aus Vahldorf, Wurst vom Barle-
ber Schaf, Kaff ee aus Wolmirstedt, 
Heidelbeer-Wein aus Zibberick und 
Saft vom NABU. All das und noch viel 
mehr Produkte aus der Region sind 
jetzt zusammengestellt worden zur 
„Heide-Kiste“.
S. 19
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Kostenlose FFP2-Masken für Risikogruppen 
Zeitfenster für zweite Runde
>> Seit dem vergangenen Dezem-
ber werden FFP2-Masken kostenlos 
an Corona-Rioskogruppen verteilt. 
In einem ersten Schritt haben über 
60-Jährige sowie Menschen mit 
Vorerkrankungen oder Risiko-
schwangerschaften drei kostenlose 
Masken erhalten. Im zweiten Schritt 
ist vorgesehen, dass anspruchsbe-
rechtigte Personen für den Zeitraum 
vom 1. Januar 2021 bis 28. Feb-
ruar 2021 einen Coupon von ihrer 

Krankenkasse für einmalig sechs 
FFP2-Masken bekommen. Für den 
Zeitraum vom 16. Februar 2021 bis 
einschließlich den 15. April 2021 er-
halten sie einen weiteren Coupon für 
einmalig sechs FFP2-Masken. Diese 
Coupons können in Barleben, in der 
Löwen-Apotheke in der Ebendorfer 
Str. 19n eingelöst werden. Das Be-
sondere: Den Eigenanteil von jeweils 
2,00 Euro übernimmt die Löwen-
Apotheke. (PM)
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Kein Publikumsverkehr bis 16. Februar
>> Im Januar haben in der Gemeinde-
verwaltung Barleben die Umbau- und 
Renovierungsarbeiten für den Umzug 
der Bereiche Gebäudemanagement 
und Hochbau sowie das Büro des 
Ortsbürgermeisters vom Breiteweg 
50 in die Ernst-Thälmann-Straße 22 
begonnen. Die gesamten Umzugsar-
beiten sollen voraussichtlich bis zum 
16. Februar andauern. Bis dahin kann 

an den Sprechtagen kein Publikums-
verkehr stattfinden. Bürgerinnen und 
Bürger, die ein Anliegen haben, müs-
sen einen Termin vereinbaren. Um 
einen Termin zu bekommen, muss 
das jeweilige Anliegen in kurzer Form 
schriftlich unter Angabe des Vor- und 
Nachnamens sowie eines Telefon-
kontaktes für eventuelle Rückfragen 
per E-Mail an office@barleben.de 

geschildert werden. Darüber hinaus 
hat die Gemeinde unter der 039203 
5652111 einen Telefonkontakt ein-
gerichtet, um die Terminvergabe zu 
vereinfachen. Die Terminvermittlung 
ist von Montag bis Freitag von 09:00 
– 12:00 Uhr erreichbar. 
Die Sprechstunden des Bürgermeis-
ters können vorerst nicht stattfinden.  
(tz)

Ihre Spezialisten für 
natürliche Wärme, gutes Klima
und schöne Bäder.

Lindenallee 14
39179 Barleben 
Tel. 039203/883863

info@deta-magdeburg.de
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Neues Führungsduo bei der Wehr in Meitzendorf
>> Markus Drost und Jörg Thomas  
(Foto: v.l.) sind das neue Führungs-
duo in der Feuerwehr Meitzendorf. 
Der Gemeinderat Barleben hatte in 
seiner letzten Sitzung beide in die 
Position als Ortswehrleiter und stell-
vertretender Ortswehrleiter berufen. 
Markus Drost übernimmt die Positi-
on des Ortswehrleiters. Er ist somit 
Beamter auf Zeit für die Dauer von 
sechs Jahren.
Sein Vorgänger Steven Kraft hatte 
im September seine neue Funktion 
als Gemeindewehrleiter begonnen. 
Von den Meitzendorfer Kameraden 
war deshalb eine neue Führung zu 
wählen. Markus Drost stieg damit 
vom Stellvertreter zum Ortswehrlei-
ter auf. Von dieser Funktion war er 
zuvor von den Gemeinderäten abbe-
rufen worden.

In die Funktion des neuen stell-
vertretenden Ortswehrleiters als 
Ehrenbeamter auf Zeit ist Jörg 
Thomas berufen worden. Die Meit-
zendorfer Kameraden „entschieden 
sich in einer Vorschlagswahl mehr-
heitlich für den Kameraden“, heißt es 

in der entsprechenden Beschlussvor-
lage aus dem Gemeinderat.
Unter Einhaltung der Hygieneregeln 
bekamen Markus Drost und Jörg 

Thomas nach dem Gemeinderats-
beschluss ihre Ernennungsurkunden 
von Bürgermeister Frank Nase über-
reicht. (tz)
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Gemeinde Barleben und Niedere Börde stellen 
gemeinsames IGEK fertig
>> Mit Beschluss vom 06. Juli 
2017 hat der Gemeinderat Barleben 
die Erarbeitung eines gemeinsa-
men IGEK mit der Niederen Börde 
auf der Grundlage der mit der Ge-
meinde Niedere Börde erarbeiteten 
Demografiestrategie – Entwicklungs-
netzwerk beschlossen. 
Ziel integrierter Gemeindeentwick-
lungskonzepte (IGEK) ist es, im 
Rahmen eines ganzheitlichen An-
satzes Anpassungserfordernisse und 
Anpassungsstrategien in allen Berei-
chen der kommunalen Entwicklung 
aufzuzeigen, die durch den demo-
grafischen und sozioökonomischen 
Wandel betroffen sind. Im Ergebnis 
sollen die IGEK ein praktikables, auf 
einen Zeithorizont von etwa zehn Jah-
ren angelegtes Planungsinstrument 
sein. Sie sollen als Orientierungshilfe 
zur Einordnung öffentlicher und pri-
vater Planungen und Projekte in den 
gesamtstädtischen/gemeindlichen 
Zielrahmen und regionalem Zusam-
menhang dienen. Zugleich sollen sie 
auch die Funktion eines Steuerungs- 
und Kontrollinstruments erfüllen, mit 
dessen Hilfe überprüft werden kann, 
in welchem Umfang die gesetzten 
Ziele der Stadt- bzw. Gemeindeent-
wicklung tatsächlich erreicht wurden.
Integrierte Handlungskonzepte sol-
len auch dem Ziel dienen, nicht 

mehr bedarfsgerechte Investitionen 
zu verhindern, den Einsatz knapper 
Mittel zu optimieren und Synergie-
effekte innerhalb und zwischen 
den Gemeinden zu fördern. Sie 
leisten daher einen nicht unerhebli-
chen Beitrag zur Konsolidierung der 
kommunalen Haushalte und zur Ent-
lastung der Bevölkerung.

Die Europäische Kommission, Bund 
und Land erwarten von allen Kom-
munen, dass sie die Beantragung 
öffentlicher Mittel (Fördermittel) für 
die Durchführung kommunaler Pro-
jekte auf der Grundlage eines von 
den jeweiligen Gremien (Stadtrat, 
Gemeinderat, Verbandsgemeinderat) 
bestätigten Entwicklungskonzeptes 
vornehmen.
Diese Funktion übernehmen 
sowohl Integrierte Stadtentwick-
lungskonzepte als auch Integrierte 
Gemeindliche Entwicklungskonzepte 
(IGEK). Ohne konzeptionelle Grund-
lagen werden künftig Zuschüsse 
aus Förderprogrammen der EU, des 
Bundes und des Landes nicht mehr 
möglich sein.

Von November 2018 bis Februar 
2019 fand eine analoge und digita-
le Umfrage unter den Bürgerinnen 
und Bürgern der Gemeinde Barleben 

statt. Die Antworten, Ideen und An-
regungen wurden von der Firma 
Futour gesammelt, aufbereitet und 
geclustert. 
Am 12. Februar 2019 fand die erste 
Leitbildwerkstatt in der Gemeinde 
Barleben statt, in welcher die in der 
Umfrage ermittelten Wünsche und 
Anregungen der Bürgerinnen und 
Bürger aufgegriffen und durch diese 
selbst, den Bürgermeister Frank 
Nase, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Gemeindeverwaltung 
sowie das Team von Futour bearbeitet 
wurden. Daraufhin folgte am 18. Juni 
2019 die zweite Leitbildwerkstatt.

Nun wurde das fertige IGEK „Nie-
dere Börde + Barleben 2030“ im 
Gemeinderat verabschiedet und 
dient somit als Grundlage für die 
weitere Entwicklung der Gemeinde 
Barleben. Um das IGEK als lebendi-
ges Instrument zu nutzen und stetig 
weiterzuentwickeln, ist geplant, in 
regelmäßigen Abständen weitere 
Leitbildwerkstätten und Bürgerbefra-
gungen durchzuführen. (kbr)

Das IGEK Niedere Börde und Barleben 
2030 ist im Bürgerinformations-
system Barleben einzusehen. Der 
direkte Link lautet: https://bi.barle-
ben.de/vo0050.asp?__kvonr=7483
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Schuh- & Schlüsseldienst

schluesseldienstfleischer@gmx.de

Fleischer

0176  501 675 74

39179 Barleben

Breiteweg 110

Mo.- Fr.  9 - 18 Uhr

Sa.         9 - 12 Uhr
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FleischerEnrico

039203 21 48 47
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Information zur Durchführung 
von Baugrunduntersuchungen 
für das Projekt SuedOstLink in Ihrer 
Gemeinde

A. Vorhaben

Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Leitung zur Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ). Sie ver-
bindet den Netzverknüpfungspunkt Wolmirstedt bei Magdeburg mit dem Netzverknüpfungspunkt Isar bei Landshut. 
Vorhabenträger für den nördlichen Teil des Projekts ist die 50Hertz Transmission GmbH (im Folgenden „50Hertz“).
Der SuedOstLink ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom Dezember 2015, zuletzt geändert durch Art. 12 Ge-
setz vom 26.7.2016, als Vorhaben Nr. 5 gesetzlich verankert. Der Abschnitt A1 des SuedOstLinks befindet sich seit 
2017 im formellen Planungs- und Genehmigungsverfahren, aktuell im Planfeststellungsverfahren. Einen Überblick 
zum Projekt SuedOstLink finden Sie auf unseren Internetseiten unter

www.50hertz.com/suedostlink

B. Baugrunduntersuchungen

Als Vorhabenträger für die Abschnitte A und B des Projekts SuedOstLink beginnt 50Hertz im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens demnächst mit Baugrunduntersuchungen in Ihrer Gemeinde.
Die Baugrunduntersuchungen dienen dazu, für die Verlegung der Erdkabel in offener Grabenbauweise sowie in Be-
reichen, in denen eine Unterbohrung durchgeführt werden muss oder in Betracht kommt, genaue Kenntnisse über 
die Bodenbeschaffenheit zu erhalten. Auf diese Weise erhalten wir ein aussagekräftiges Bodenprofil und können die 
bodenmechanischen Eigenschaften in unsere Planungen einbeziehen.
Der SuedOstLinks wird als HGÜ-Verbindung grundsätzlich als Erdkabel geplant. Die Verlegung der Erdkabel erfolgt in 
der Regel in offener Grabenbauweise. Nur in Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel andere Infrastrukturen (z. B. Bahn-
strecken, Autobahnen, Bundesstraßen), Gewässer oder 
naturschutzfachlich sensible Bereiche zu queren sind, 
wird eine Unterbohrung in Betracht gezogen.
Abweichend vom Grundsatz der Errichtung als Erdka-
bel sind in eng begrenzten Ausnahmen Teilabschnitte in 
Freileitungsausführung möglich. Im Abschnitt A1 wird 
eine solche Freileitungsausnahme für zwei Teilabschnit-
te zwischen Wolmirstedt und Magdeburg-Olvenstedt 
sowie Welsleben und Förderstedt geprüft. Auslöser der 
Prüfung waren Anträge der örtlichen kommunalen 
Gebietskörperschaften.
Bei den Baugrunduntersuchungen handelt es sich um 
keine Vorfestlegung auf eine bestimmte Trasse oder 
eine bestimmte Bauweise oder Ausführung. Die Unter-
suchungen finden entlang des Trassenverlaufs sowie von 
Verlaufsalternativen des SuedOstLinks statt. Erst am Ende 
des Planfeststellungsverfahrens steht der Leitungsverlauf 
durchgängig und verbindlich fest.
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Nutzung der Grundstücke

Für die Baugrunduntersuchungen ist es erforderlich, dass die Mitarbeiter der beauftragten Firma die Grundstücke betreten sowie 
land- und forstwirtschaftliche Wege befahren. Darüber hinaus kann es auch erforderlich sein, Flächen vorübergehend zu nutzen, 
zum Beispiel um erforderliche Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge und Materialien abzustellen sowie an- und abzutransportieren. Es 
wird sichergestellt, dass die Anfahrt zu den Bohrpunkten über den kürzesten Weg mit den geringsten Beeinträchtigungen und 
Auswirkungen für den Eigentümer bzw. Bewirtschafter erfolgt. Bei den Maßnahmen achten 50Hertz und die beauftragten Firmen 
darauf, etwaige Beeinträchtigungen der betroffenen Grundstücke so gering wie möglich zu halten. Sollte es trotz aller Vorsicht zu 
Flur- oder Aufwuchsschäden kommen, werden die entstandenen Schäden durch 50Hertz in voller Höhe entschädigt. 50Hertz ent-
schädigt Flurschäden nach den aktuellen Entschädigungssätzen, wie sie z. B von den jeweiligen Landesbauernverbänden ermittelt 
und veröffentlicht werden. Sofern über die Entschädigung von Flur- und/oder Aufwuchsschäden keine Einigung erzielt wird, kann 
ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger zur Ermittlung der Schadenshöhe beauftragt werden. Die Kosten hierfür 
werden von 50Hertz getragen.

Die Grundstücke, die in Ihrer Gemeinde von den Baugrunduntersuchungen betroffen sind, finden Sie in der untenstehenden Flur-
stückliste Baugrunduntersuchungen.
Aufschluss-/Bohrverfahren
Es ist beabsichtigt, dass folgende Aufschluss- bzw. Bohrverfahren und Gerätschaften zum Einsatz kommen:

Schwere Rammsondierungen, Rammkernsondierungen, Bohrlochsondierungen und Rotationskernbohrungen mit einem Durch-
messer von ca. 100 bis 300 mm, die Tiefen von bis zu 15 Meter erreichen.
Die Bohrungen werden mit einem kombinierten Ramm- und Drehbohrgerät (Gummikettenfahrwerk, Gesamtgewicht ca. 4,5 Ton-
nen, Länge ca. 5,20 Meter, Breite ca. 1,50 Meter, Höhe ca. 2,20 Meter im Fahrbetrieb, ca. 3,80 Meter im Bohrzustand) ausgeführt. 
Für die Ramm- und Rammkernsondierungen ist der Einsatz einer Bohrraupe mit Gummikettenfahrwerk als Trägergerät, mit 
einem Gesamtgewicht von ca. 1 Tonne und Außenabmessungen von ca. 2,50 Meter x 1,00 Meter bei einer Höhe von ca. 1,50 
Meter im Fahrbetrieb bzw. 3,00 Meter im Arbeitszustand, vorgesehen. Die Bohrlochsondierung wird mit einem mobilen Bagger 
durchgeführt.

Alle Bohr- bzw. Sondierungslöcher werden – sofern kein Ausbau zu einer Grundwassermessstelle erfolgt – unmittelbar nach Fer-
tigstellung des Aufschlusses mit Tonpellets verfüllt.
Zeitraum
Die Maßnahmen beginnen voraussichtlich ab 20. Februar 2021 und enden spätestens am 19. August 2021. Der zeitliche Ablauf 
der Maßnahmen hängt von äußeren Umständen ab, zum Beispiel von örtlichen Gegebenheiten sowie den Boden- und Witterungs-
verhältnissen. Details sind in der Flurstückliste Baugrunduntersuchungen ersichtlich
Dauer der Inanspruchnahme
Die Sondierungen dauern voraussichtlich wenige Stunden, während für eine Bohrung jeweils ein bis drei Tage zu erwarten sind.

Die Untersuchungen sind nicht an jedem einzelnen Standort in vollem Umfang notwendig und finden jeweils in zeitlichem Abstand 
zueinander statt. Es kann also sein, dass auf einem Grundstück nur ein Teil der Arbeiten verrichtet oder dass das Grundstück 
mehrfach betreten und befahren werden muss. 
Beauftragte Firmen
Die Baugrunduntersuchungen erfolgen im Auftrag von 50Hertz durch die ARGE SOL TRASSIERUNG NORD GbR, mit den beteilig-
ten Firmen ARCADIS Germany GmbH und G.U.B Ingenieur AG sowie weiteren beauftragten Drittunternehmern. Änderungen bei 
den ausführenden Firmen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

C. Gesetzesgrundlage

Die Berechtigung zur Durchführung der Baugrunduntersuchungen und Kartierungen / faunistischen Sonderuntersuchungen ergibt 
sich aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Eigentümer, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte 
werden hiermit gem. § 44 Absatz 2 EnWG mit einer ortsüblichen Bekanntmachung über die Baugrunduntersuchungen und Kar-
tierungen / faunistischen Sonderuntersuchungen informiert.

D. Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen

Für Ihre Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierzu an Herrn Axel Happe, T: +49 (0)30 
5150-3414, E-Mail: Axel.Happe@50hertz.com. 

Flurstückliste Baugrunduntersuchungen

Gemarkung: Meitzendorf | Flur: 1 | Flurstücke: 1/3, 17, 19, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 30/5, 4/1, 4/2, 45/5, 51/18, 
6/1, 62/8, 63/7, 64/7, 68, 71, 76, 77, 79, 83

Gemarkung: Meitzendorf | Flur: 2 | Flurstücke: 1/3, 1/4, 2, 7/2, 73, 74

Gemarkung: Meitzendorf | Flur: 4 | Flurstücke: 1040, 1041, 118/1, 118/2, 118/3, 317/118, 893, 894, 903, 904, 912
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SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG
INS WOHNGLÜCK.

DAFÜR BRAUCHT MAN HEIMATEXPERTEN.

1Es gelten Einkommensgrenzen und weitere Voraussetzungen. 

Angebot hier vor Ort bei der Bürogemeinschaft 
Meiling & Stieger, Ernst-Thälmann-Str. 21e, 39179 Barleben

Niedrige Zinsen sichern, bevor sie wieder steigen
Verbesserte staatliche Förderung1

Bezirksleiter Ralf Meiling
Mobil 01522 2686390
ralf.meiling@schwaebisch-hall.de

Bezirksleiter Roy Stieger
Mobil 01522 2685213 
roy.stieger@schwaebisch-hall.de

Klimmek
Die Mehrmarkenwerkstatt
Inhaber: Tino Klimmek

HU/AU

INSPEKTION

UNFALLINSTANDSETZUNG

MOTORDIAGNOSE

REIFENSERVICE

REPARATUREN ALLER ART

STOSSDÄMPFER

ÖLWECHSEL

Lindenallee 10
39179 Barleben
Telefon 039203/627 40
Telefax 039203/627 11

Mobil 01522/8 64 55 19

Rund-um-

Service 
für ihr 

Fahrzeug

Stellenausschreibung
Wir suchen Dich!

Die Gemeinde Barleben sucht zum 01.08.2021 einen Auszubildenden (m/w/d) für den Beruf
Verwaltungsfachangestellte/r Fachrichtung Kommunalverwaltung.

Voraussetzung für die Teilnahme am Bewerbungsverfahren ist mindestens ein erweiterter Realschulabschluss. Die 
Dauer der Ausbildung beträgt drei Jahre. Die Ausbildung verläuft in einem dualen System nach einem individuellen 
Ausbildungsplan, wobei die praktische Ausbildung in den verschiedenen Bereichen unserer Verwaltung erfolgt und 
begleitend dazu findet ein theoretischer Unterricht statt.

Du hast Interesse an Verwaltungsarbeit, Rechtskunde und Rechtsanwendung und suchst eine vielseitige, ab-
wechslungsreiche und anspruchsvolle Ausbildung? Du verfügst über eine gute Allgemeinbildung, bist motiviert, 
kontaktfreudig, aufgeschlossen, serviceorientiert und teamfähig?
Wenn alles zutrifft, dann bist du bei uns richtig! 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewirb Dich mit deinen aussagekräftigen Unterlagen sowie den letz-
ten Jahres- und Zwischenzeugnissen. Richte Deine Bewerbung bitte bis spätestens 19. März 2021 an die Gemeinde 
Barleben, Personalamt, Ernst-Thälmann-Straße 22, 39179 Barleben oder per E-Mail, vorzugsweise als PDF-Datei, an 
office@barleben.de.

Hinweis: Bewerbungsunterlagen werden aus Kostengründen nur zurückgeschickt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag in ange-
messener Größe mit eingereicht wird. Nach Beendigung des Bewerberverfahrens können die Unterlagen auch persönlich nach telefonischer 
Absprache abgeholt werden, ansonsten erfolgt drei Monate nach Abschluss des Bewerberverfahrens eine Vernichtung der Bewerbungs-
unterlagen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Bewerbungskosten werden nicht erstattet.
Die Bewerbungsunterlagen und -daten werden ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens verwendet. Weiterführende Informatio-
nen zur Datenverarbeitung im Bewerbungsverfahren sind auf unserer Internetseite: www.barleben.de in der Rubrik Datenschutz zu finden.
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EIN BESONDERER ABSCHIED - TRADITIONELL ODER INDIVIDUELL.
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen einfühlsam und kompetent zur Seite. Wir beraten Sie gern - auch zum Thema Vorsorge.

Wir sind für Sie da. Tag und Nacht.  |  Tel. 0391 / 543 00 79  |  www.bestattungen-magdeburg.de

1x ganz in Ihrer Nähe: Ankerstr. 1 (Eingang Lübecker Straße) | 39124 Magdeburg (Hausbesuche nach Vereinbarung)
Große Diesdorfer Str. 12 | 39108 Magdeburg • Cracauer Str. 51 | 39114 Magdeburg • Leipziger Chaussee 31 | 39120 Magdeburg • Tischlerstr. 15 | 39218 Schönebeck          

Elternbeiträge sollen verrechnet werden
>> Mit der Verlängerung des Lock-
downs bis vorerst 14. Februar 2021 
bleiben auch die Kitas und Schu-
len in Sachsen-Anhalt weiterhin 
geschlossen. Ausschließlich eine 
Notbetreuung wird angeboten. 
Eltern, die trotz Betreuungsver-
trag ihren Nachwuchs nicht in 
die Notbetreuung geben, sol-
len finanziell entlastet werden. 
Einen entsprechenden Beschluss 
hat die Landesregierung am 12. 

Januar dieses Jahres gefasst. Mi-
chael Schumann, Bereichsleiter 
Bürgerservice, und unter anderem 
zuständig für die Kindereinrich-
tungen in der Gemeinde Barleben 
erklärt, dass die Gemeinde die El-
ternbeiträge für diesen Zeitraum 
verrechnen wird. „Eltern, die ihren 
Nachwuchs trotz bestehenden 
Betreuungsvertrages mit der Ge-
meinde Barleben im Januar nicht 
betreuen lassen konnten, müssen 

im Februar keinen Kitabeitrag be-
zahlen“, so Schumann. Bei der 
Teilnahme am Lastschriftverfahren 
wird dies von der Gemeinde Bar-
leben automatisch berücksichtigt. 
Bei festgelegten Überweisungen 
und Daueraufträgen wird um ei-
genständige Beachtung gebeten.
Diese Regelung gilt ausschließ-
lich für Eltern, deren Kinder nicht 
in der Notbetreuung betreut wur-
den. (tz)

Baulücken und freie Grundstücke melden
>> Der Bauboom in Deutschland 
hält weiter an. Dieses Bild zeigt sich 
auch in der Gemeinde Barleben. 
Bauland ist hier gefragt wie nie 
zuvor. Derzeit entstehen „Am lütgen 
Feld“ zahlreiche neue Eigenheime. 
In dem Baugebiet „Schinderwuhne 
Süd“ steht der Baustart für viele 
Bauherren kurz bevor. 
Aber auch innerorts gibt es die eine 
oder andere bebaubare Freifläche, 

weiß Bürgermeister Frank Nase. 
Hier möchte der Rathauschef an-
setzen. „Ich möchte diejenigen, 
die freie Bauflächen haben und 
bereit sind, diese zu verkaufen, 
mit denjenigen zusammenbrin-
gen, die investieren und bauen 
wollen“, sagt Frank Nase. Die Ver-
waltung erhält häufig Anfragen 
von Bauwilligen, die eine Baulücke 
expliziet im Ortszentrum suchen. 

Kommunale Freiflächen gibt es hier 
jedoch nicht. Das sind ausschließ-
lich private Flächen, die nicht in 
einer Art Baulückenkataster erfasst 
sind. Daher bittet der Bürger-
meister, dass sich Eigentümer von 
unbebauten Flächen, die sie ver-
kaufen möchten, bei der Gemeinde 
im Bereich Liegenschaften unter 
der Telefonnummer 039203 / 565-
2221 melden. (tz)
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Was sich für Steuerzahler 2021 ändert - ein Überblick
>> Nach 30 Jahren entfällt ab Janu-
ar 2021 für die meisten Steuerzahler 
der Solidaritätsbeitrag, kurz Soli. Der 
Grundfreibetrag, auf den man keine 
Steuern zahlen muss, steigt somit. 
2021 liegt er bei 9744 Euro statt bis-
her 9408 Euro. Andererseits steigt 
die coronabedingt vorübergehend auf 
16 beziehungsweise fünf Prozent ab-
gesenkte Mehrwertsteuer wieder auf 
die alten Sätze von 19 und sieben 
Prozent. 

Kindergeld
2021 steigt auch das Kindergeld um 
15 Euro pro Kind. Für das erste und 
zweite Kind erhalten Eltern 219 Euro 
statt bisher 204 Euro pro Monat. Für 
das dritte Kind sind es 225 Euro (bis-
her: 210 Euro) und ab dem vierten 
Kind 250 Euro (bisher: 235 Euro). 
Angehoben wird auch der steuerliche 
Kinderfreibetrag, der das Existenzmi-
nimum des Kindes sichert - von 7812 
Euro auf 8388 Euro in 2021 (je Kind 
für beide Elternteile).

Alleinerziehende 
Ziehen Mütter oder Väter ihre Kin-
der alleine groß, profitieren sie auch 
im neuen Jahr von einem höheren 
Steuerfreibetrag. Statt 1908 Euro 
beträgt dieser 4008 Euro im Jahr. Da-
rauf macht der Bund der Steuerzahler 
aufmerksam. Den Freibetrag gibt es, 
wenn ein Elternteil mit mindestens 

einem Kind zusammenlebt, für das 
ein Kindergeldanspruch besteht – und 
wenn keine Haushaltsgemeinschaft 
mit einer anderen erwachsenen Per-
son besteht. Alleinerziehenden mit 
mehreren Kindern steht ein zusätz-
licher Freibetrag von 240 Euro pro 
Kind zu. Dieser Freibetrag wird nur 
auf Antrag berücksichtigt.

Unterhaltskosten
Unterhaltskosten für eine unter-
haltsberechtigte Person können als 
außergewöhnliche Belastungen steu-
erlich geltend gemacht werden. Für 
das Jahr 2021 sind laut Steuerzahler-
bund maximal 9744 Euro zuzüglich 
Kranken- und Pflegeversicherung 
abziehbar.

Altersvorsorgeaufwendungen
Aufwendungen für das Alter können 
ab dem 1. Januar steuerlich besser 
abgesetzt werden. Dazu gehören zum 
Beispiel die Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung oder zu den be-
rufsständischen Versorgungswerken, 
erklärt der Bund der Steuerzahler. Für 
die Berücksichtigung der Sonderaus-
gaben gilt 2021 ein Höchstbetrag von 
25 787 Euro (2020: 25 046 Euro).
Maximal können davon im kom-
menden Jahr 92 Prozent abgesetzt 
werden. Das heißt: Alleinstehende 
können 23 724 Euro und Ehepaare 
oder eingetragene Lebenspartner 47 

448 Euro gegenüber dem Finanzamt 
steuerlich geltend machen.

Pendlerpauschale
Arbeitnehmer mit längeren Fahrwe-
gen werden steuerlich entlastet. Zum 
1. Januar steigt die Pendlerpauschale 
ab dem 21. Kilometer auf 35 Cent pro 
Entfernungskilometer. Für die ersten 
20 Kilometer der Entfernung von der 
Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte 
bleibt es bei den bekannten 30 Cent, 
erklärt der Bundesverband Lohn-
steuerhilfevereine. Neu ist ab 2021 
zudem, dass Geringverdiener, die gar 
keine Lohn- oder Einkommensteuern 
zahlen, bei längeren Fahrwegen pro-
fitieren. Diese Arbeitnehmer können 
eine Mobilitätsprämie beantragen.

Pflegepauschbeträge
Wer einen hilfebedürftigen Ange-
hörigen ohne Bezahlung zu Hause 
pflegt, kann bei der Steuer einen 
Pflegepauschbetrag geltend machen. 
Setzte das Finanzamt hierfür bisher 
pauschal 924 Euro an, wird dieser Be-
trag 2021 auf 1800 Euro angehoben.
 Eine weitere Änderung: Während bis-
lang der Pflegepauschbetrag nur bei 
Schwerstpflegebedürftigkeit (Pflege-
grad 4 oder 5) anerkannt wurde, wird 
2021 ein Pflegepauschbetrag von 600 
Euro beziehungsweise 1100 Euro für 
die Pflegegrade 2 und 3 eingeführt. 
(PM/tz)
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Wir unterstützen den Hort der 
Grundschule Barleben während 
der Notbetreuung. 
Scannen Sie den QR-Code um
das Ergebnis zu sehen.

Highspeed-Internet

in Ihrer Region
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Einrichtungspersonal wird getestet

>> Bevor nach den Winterferien 
die Kindereinrichtungen für den 
Notbetrieb wieder öffneten, hat 
die Gemeinde Barleben das Ein-
richtungspersonal testen lassen. 
Dafür wurde im Gemeindesaal in 
der Mittellandhalle eine Teststation 
eingerichtet. Ein Facharzt für HNO-
Heilkunde führte die Schnelltests 
durch. 

Noch vor dem Frühdienst in den 
Kindereinrichtungen startete am 

Donnerstagmorgen um 05:30 Uhr 
die erste Testreihe. Elf Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wurden mit 
einem Schnelltest auf das Corona-
virus untersucht. 20 Minuten nach 
dem Rachenabstrich lag das Ergeb-
nis vor. Alle Tests waren negativ. 
Bis 08:00 Uhr wurde in mehreren 
Durchgängen das Personal der Krip-
pe „Jenny Marx“, des Kindergartens 
„Barleber Schlümpfe“, den Kinder-
tagesstätten „Birkenwichtel“ und 
„Gänseblümchen“ sowie des Hortes 

auf eine Infektion untersucht. Auch 
hier waren die Tests alle negativ. 
Bei keiner der getesteten Personen 
konnte das SARS-CoV-2-Virus nach-
gewiesen werden.

„Die Tests erfolgten auf freiwilliger 
Basis“, so Michael Schumann, Be-
reichsleiter Bürgerservice. „Bis auf 
wenige Ausnahmen haben sich fast 
alle unsere pädagogischen Fach-
kräfte testen lassen. Diejenigen, die 
keinen Schnelltest gemacht haben, 
werden nicht direkt am Kind arbei-
ten“, erklärte er.

Die Schnelltest wurden vom Land 
Sachsen-Anhalt zur Verfügung ge-
stellt. Knapp 70 Tests hatte die 
Gemeinde Barleben noch im Dezem-
ber beim Gesundheitsamt geordert 
und erhalten. (tz)

Per Schnelltest wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindereinrichtungen der 
Gemeinde Barleben auf das Coronavirus untersucht. Fotos: tz
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Neuer 
Mitarbeiter   
im Ausschuss
>> In der letzten Sitzung des 
Barleber Gemeinderates wurde 
Thomas Eicke als sachkundiger 
Einwohner in den Finanzausschuss 
berufen. Die Abstimmung darüber 
fiel einstimmig aus.
Thomas Eicke folgt damit auf Frank 
Hüttemann, der seine Berufung in 
das Gremium bereits zum 31. Au-
gust letzten Jahres zurückgegeben 
hatte. 
Die SPD-Fraktion hatte Thomas 
Eicke zuvor als Nachfolger von 
Frank Hüttemann benannt.
Der neue sachkundige Einwohner 
im Finanzausschuss ist Mitglied 
der Ortsgruppe der SPD und ge-
hört der „Arbeitsgemeinschaft 60 
Plus“ des SPD-Kreisvorstandes 
Börde an.

Der Finanzausschuss besteht 
aus sechs Gemeinderatsmit-
gliedern und fünf sachkundigen 
Einwohnern. Vorsitzender des 
Finanzausschuses ist Dr. Edgar Ap-
penrodt (FWG/Grüne). (tz)

Bücherturm ist keine         
blaue Tonne

>> Wir alle haben in den Corona-
zeiten mit den unterschiedlichsten 
Beeinträchtigungen zu kämpfen. 
Viele Menschen nutzen die Zeit, um 
aufzuräumen und Ordnung in ihren 
Schränken zu schaffen. 
Der Barleber Bücherturm steht nach 
wie vor allen Bürgern zur Verfügung, 
was bei geschlossenen Bibliotheken 
besonders wichtig ist. Wir bitten 
darum ihn mit Umsicht und Verstand 
zu nutzen. Wenn Fach- und Sach-
bücher eingestellt werden, dann 
sollten sie wenigstens aktuell sein. 
Ein Autoatlas von 1991, Schulvoka-
belhefte oder Unterrichtsmaterialien 
aus DDR-Zeiten erfüllen diese An-
forderung nicht. Bitte entsorgen Sie 
solche Materialien in die eigene 
blaue Tonne. 
Die blauen Tonnen der Begegnungs-
stätte sind dafür nicht gedacht. Auch 
der MGZ e. V. muss alle Entsor-
gungskosten bezahlen. 
Wir hoffen, dass alle Spender von 
Büchern dafür Verständnis haben 
und sorgfältiger mit dieser gemein-
schaftlich genutzten Einrichtung 
umgehen. (MGZ/W. Buschner)
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Digitale Bücherregale                  
Gemeindebibliothek startet die „Onleihe“
>> Auswählen, einloggen, herunter-
laden – so einfach funktioniert das 
digitale Ausleihen bei der Gemein-
debibliothek Barleben. Ab Februar 
kann jeder Bibliothekskunde mit der 
„Onleihe“ rund um die Uhr aktuelle 
Bestseller oder Hörbücher ausleihen, 
egal ob von zu Hause oder unterwegs. 

Er braucht dazu nur einen Internet-
anschluss sowie einen PC, Laptop, 
Tablet, E-Reader oder Smartphone 
und einen gültigen Bibliotheksaus-
weis. „Unsere Kunden haben mehr 
und mehr danach gefragt, eBooks 
und ähnliches ausleihen zu können. 
Gerade jetzt in der Corona-Pandemie 
ist es von besonderer Bedeutung, 
dass unsere Nutzer trotz geschlos-
sener Bibliothek mit der Onleihe 
Zugang zu einem umfangreichen di-
gitalen Medienbestand haben“, sagt 
Bibliotheksleiterin Manja Selle. Mehr 

als 40.000 Bücher, Hörbücher, Musik, 
Videos, Zeitschriften und Zeitungen 
in digitaler Form befinden sich in 
dem Bestand. Zum Angebot der On-
leihe gehören außerdem ePaper wie 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ), die Süddeutsche Zeitung, 
Der Spiegel, Stiftung Warentest und 
Focus.

Der zusätzliche Service ist für Bi-
bliothekskunden kostenlos. Auch 
Mahngebühren gibt es bei der 
Onleihe nicht. Nach Ablauf der Aus-
leihfrist lässt sich die Datei einfach 
nicht mehr öffnen. 
Die Leihfristen unterscheiden sich 
je nach Medium. Tageszeitungen 
können eine Stunde lang gelesen 
werden, eBooks je nach Belieben 
zwischen zwei bis 14 Tage. 

Und so funktioniert es: Über den 
„Onleihe“-Button auf barleben.de/
bibliothek (oder die Onleihe-App) 
gelang der Kunde zum Medienbe-
stand und kann beliebige Titel in den 
„Warenkorb“ legen. Zum Ausleihen 
meldet er sich mit den Zugangsdaten 
seines Benutzerausweises an. Mit 

wenigen Klicks lässt sich die Datei 
dann auf das Endgerät übertragen. 

Wer sich derzeit als Nutzer in der Ge-
meindebibliothek registrieren lassen 
möchte, muss dies per E-Mail an bib-
liothek@barleben.de oder telefonisch 
unter 039203 5652410 mitteilen. 
Die Einrichtung der „Onleihe“ wurde 
mit Bundesmitteln aus dem Sofort-
hilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ des 
„Deutsche Bibliotheksverband“ un-
terstützt. (tz)

Nutzer der Gemeindebibliothek Barleben 
können über den „Onleihe“-Service auf mehr 
als 40.000 digitale Medien zugreifen und zum 
Beispiel eBooks auf ihr digitales Endgerät 
laden. Bibliotheksleiterin Manja Selle hat es 
bereits ausprobiert. Foto: tz
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Feuerwehr wird attraktiver gestaltet
Ein Kommentar von Gemeindewehr-
leiter Steven Kraft zur Richtlinie zur 
Förderung des Feuerwehrehrenamtes

>> „Sich aktiv in einer unserer 
drei Ortsfeuerwehren zu engagie-
ren, muss noch attraktiver werden. 
Da kommt die ‚Richtlinie zur För-
derung des Feuerwehrehrenamtes‘ 
(Gemeinderatsbeschluss vom 
15.12.2020) genau zur richtigen 
Zeit. Aus meiner Sicht hat die 
Gemeinde Barleben hier ein Stra-
tegiepapier besiegelt, welches 
eine wahre Wertschätzung der 

gefährlichen und zeitintensiven 
Feuerwehrarbeit darstellt. Über die 
gesetzlichen Bestimmungen für 
Feuerwehrangehörige hinaus, ge-
stattet die Gemeinde Barleben mit  
dieser Richtlinie unter anderem die 
kostenfreie Nutzung gemeindlicher 
Einrichtungen. So kann die Mit-
tellandhalle unentgeltlich für den 
Dienstsport genutzt werden. Die 
Ausleihe von Büchern ist ohne mo-
netäre Mittel möglich. Ebenso der 
Besuch des Jersleber Sees. Auch 
eine erweiterte Freistellung der Ka-
meradinnen und Kameraden von 
der Arbeitsleistung zur Realisierung 
von Brandschutzerziehungen und 
der Vorbereitung von Tagen der of-
fenen Tür sind festgeschrieben. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
Erwähnung des Förderrahmens 
der Öffentlichkeitsarbeit. Diese ist 
nach dem Brandschutz- und Hil-
feleistungsgesetz Sachsen-Anhalt 
Pflichtaufgabe der Gemeinde und 
wird oftmals durch die Feuerwehren 
selbst durchgeführt. So verfügen 
auch die drei Ortsfeuerwehren der 
Gemeinde Barleben über eine weit-
reichende Medienarbeit mit hoher 
Akzeptanz. Diese soll nun - auch 

unter Beteiligung von Fachleuten 
- noch professioneller umgesetzt 
werden.
Das Ende der beispielhaften Erwäh-
nung wesentlicher Förderungen 
des Feuerwehrehrenamtes bilden 
die finanzielle Kameradschafts-
förderung in einem beachtlichen 
Rahmen, ein W-LAN-Ausbau in 
den Feuerwehrhäusern sowie die 
Kostenübernahmemöglichkeit von 
Aus- und Fortbildungen außerhalb 
der Kreis- und Landesebene.

An der Umsetzung dieser ge-
nannten Punkte sowie der 
stetigen Optimierung der Ge-
meindefeuerwehr arbeiten die 
Gemeindewehrleitung und die 
Ortswehrleitungen wöchentlich zu-
sammen mit der Verwaltung. In 
diesem Zuge möchte ich die Leis-
tungen und die Verfügbarkeit jeder 
einzelnen Einsatzkraft und jedes 
Unterstützers im Bereich Brand-
schutz als wichtigen Bestandteil 
meinen herzlichen Dank ausspre-
chen. Ich bin überzeugt, dass wir in 
Zukunft noch gemeinschaftlicher an 
unsere Aufgaben – Gewährleistung 
der Brandschutzsicherheit in der 
Gemeinde Barleben – herangehen.“

„Die Gemeinde hat ein Stra-
tegiepapier besiegelt, das 

eine wahre Wertschätzung der 
gefährlichen und zeitintensiven 

Feuerwehrarbeit darstellt.“
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Barleberin erhält Ehrung für ehrenamtliche 
Tätigkeit vom Land Sachsen-Anhalt

>> Jedes Jahr zum „Tag des Ehren-
amtes“ Anfang Dezember zeichnet 
der Ministerpräsident im Namen des 
Landes Sachsen-Anhalt 100 aus-
gewählte Bürger aus, die sich in 
besonderer Weise um das Ehrenamt 
verdient gemacht haben.

Dieses Jahr hat Stefanie Fuhrmann 
aus Meitzendorf diese besondere 
Auszeichnung von Ministerpräsident 
Dr. Reiner Haseloff und Landtags-
präsidentin Gabriele Brakebusch 

erhalten. Pünktlich zum Tag des Eh-
renamtes, dem 05.12.2020, erhielt 
die Kreisvorsitzende der Wirtschafts-
junioren Börde Post vom Land 
Sachsen-Anhalt. Diese enthielt eine 
Karte mit Foto, einen Brief sowie 
ein Geschenk in Form eines Brief-
beschwerers der Himmelsscheibe 
von Nebra. Normalerweise fin-
det anlässlich dieser Ehrung Ende 
des Jahres ein großer Empfang in 
der Staatskanzlei statt, bei der die 
Ehrenamtlichen persönlich ausge-
zeichnet werden. Pandemiebedingt 
musste der Empfang dieses Jahr lei-
der ausfallen.

Stefanie Fuhrmann hat sich diese 
Auszeichnung durch ihre Kreisarbeit 
bei den Wirtschaftsjunioren Börde 
sowie für ihre überregionale Arbeit 
bei den Wirtschaftsjunioren Sach-
sen-Anhalt verdient. In der Börde 
hat sie 2020 maßgeblich den Aufbau, 
die Strukturierung und die tägliche 
Arbeit im Rahmen der Wirtschafts-
junioren Börde gestaltet. Neben der 
Vereinsführung war sie auch für die 
Öffentlichkeitsarbeit und das Mar-
keting bei den Wirtschaftsjunioren 
Börde sowie bei den Wirtschafts-
junioren Sachsen-Anhalt zuständig. 
Darüber hinaus hat sie verschiedene 
Veranstaltungen für die Wirtschafts-
junioren initiiert und (mit)organisiert.

Auch in diesem Jahr wird sich Frau 
Fuhrmann stark ehrenamtlich enga-
gieren. Erst vor Kurzem wurde sie zur 

Kreisvorsitzenden der Wirtschafts-
junioren Börde gewählt. Weiterhin 
wird sie auch als Ressortleiterin für 
die Öffentlichkeitsarbeit bei den WJ 
Börde sowie für den Landesverband 
der Wirtschaftsjunioren Sachsen-An-
halt zuständig sein.

In ihrem eigentlichen Job ist Ste-
fanie Fuhrmann selbstständig mit 
ihrem (handmade) Schmuckla-
bel „Schmucksüchtig.de“, stellt 
verschiedenen Schmuck her und 
verkauft diesen. Außerdem ist sie 
Mutter einer sechsjährigen Toch-
ter und lebt gemeinsam mit ihrem 
Mann und ihrer Tochter in Barleben/
Meitzendorf. „Manchmal frage ich 
mich selbst, wie ich alle meine tollen 
`Babys` unter einen Hut bekomme. 
Meine Arbeit macht mir Spaß und 
fühlt sich nicht wie Arbeit an. Das ist 
das Schönste daran. Außerdem habe 
ich in meinem Mann eine wunder-
bare Unterstützung.“ meint Stefanie 
selbst. (PM/WJ Börde)

Auszeichnung für besonderes ehrenamtliches 
Engagement für die Kreisvorsitzende 
der Wirtschaftsjunioren Börde, Stefanie 
Fuhrmann. Fotos: WJ Börde
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Corona-Schnelltest wird aus                
Barleben vertrieben
>> Die Zahlen der Corona-Neu-
infektionen in Deutschland sind 
weiterhin hoch. Kontaktbeschrän-
kungen durch einen seit dem 16. 
Dezember 2020 geltenden Lock-
down sollen helfen, die Ausbreitung 
des Corona-Virus zu reduzieren. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
in der Strategie zur Bekämpfung 
der Pandemie findet sich in der 
Testung von Antikörpern. 
Die EKF-diagnoctic GmbH mit dem 
Standort Barleben bietet nicht nur 
spezielle Transportlösungen für 
Covid-19-Proben an. Seit Anfang 
dieses Jahres vertreibt das Unter-
nehmen auch ELISA-Schnelltests 
zur Antikörper- und Titerbestim-
mung. Geschäftsführer Steffen 
Borlich erläutert die Funktions-
weise des Corona-Antikörpertests: 
„Der Test bestimmt die IgG Anti-
körper und in einem zweiten 
Schritt deren Anzahl (Titer). Der 
ELISA-Test ist systemunabhängig 

und kann auf jedem ELISA-Gerät 
verwendet werden. Die Sensitivität 
liegt dabei bei 98,8 Prozent und die 
Spezifität bei 99,6 Prozent. Durch 
die Zweistufigkeit ist der Test her-
vorragend geeignet, um nicht nur 
die Immunisierung von vormals 
Erkrankten zu überprüfen, sondern 
über den Titer auch den Grad der 
Immunisierung zu dokumentieren. 
Somit kann beispielsweise auch 
die Wirksamkeit der begonnenen 
Impfkampagne überprüft werden.“
Der Test hat FDA- und CE-Zulas-
sung und wurde in einer Kohorte 
von mehr als 70.000 Personen ge-
testet, von denen 30.000 Personen 
vorher an Covid-19 erkrankt 
waren.
Die EKF-diagnostic GmbH trägt 
damit aktiv zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie bei. Engage-
ments, wie das der EKF GmbH 
und Kantaro Inc. sind nicht nur für 
den Wirtschaftsstandort Barleben 

wichtig, sondern für ganz Sach-
sen-Anhalt. Die Bedeutung von 
internationaler Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und den 
USA wird hier wieder einmal her-
vorgehoben. Bereits der erste 
international anerkannte Impf-
stoff – von Biontech (Deutschland) 
entwickelt und von Pfizer (USA) 
produziert und vertrieben - ging 
aus einer solchen Kooperation her-
vor. (PM/tz)

          Foto: Kantaro/EKF-diagnostic
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„Heide-Kiste“ – so schmeckt die Region
>> Schon mal probiert? Käse aus Vahl-
dorf, Wurst vom Barleber Schaf, Kaff ee 
aus Wolmirstedt, Heidelbeer-Wein aus 
Zibberick und Saft vom NABU? All das 
und noch viel mehr Produkte aus der 
Region sind jetzt zusammengestellt 
worden zu einer Produktkiste, in der 
12 Erzeuger bzw. Verarbeiter aus der 
Region zwischen Barleben und Angern 
vertreten sind. Die „Heide-Kiste“ gibt 
es ab sofort mit 12 oder mit 16 Pro-
dukten bestückt zum Preis von 35 oder 
60 Euro. 
Die Idee dazu hatte der LIBa „Besser 
essen. Mehr bewegen.“ e. V. aus Bar-
leben. Dort macht man sich seit Jahren 
schon Gedanken, wie regionale Erzeu-
ger, Gastronomen, Kleinküchen und 
selbstversorgende Kitas und Schulen 
zueinander fi nden. Dadurch sollen re-
gionale Lieferketten gefördert und 
das Ansehen der regionalen Produkte 
erhöht werden.  Kurze Wege leisten au-
ßerdem einen Beitrag zum Klimaschutz. 
Diesem Anspruch wird der LIBa e. V. 
mit seinem Projekt „Lecker von hier 
– regional ist erste Wahl“  gerecht.  
Schon lange vor Corona war der Ver-
ein auf gutem Weg, ein Netzwerk zu 
fl echten, eingebunden in die Lokale 
Aktionsgruppe (LAG) „Colbitz-Letzlin-
ger Heide“ und unterstützt durch das 
EU-Förderprogramm  Leader/CLLD. 
So kam Evelyn Brämer, die dieses Pro-
jekt leitet, letztlich auf die Idee, nun in 
Sachen Vermarktung aktiv zu werden. 

Gerade in dieser Krisenzeit möchte sie 
hiesige  Landwirte und Produzenten 
der Nahrungsmittelbranche nicht im 
Stich lassen. „Die Erzeuger sollen einen 
fairen Preis für ihre fair produzierten 
Waren bekommen, und sie brauchen 
Absatz. Dabei hilft diese Kiste. Sie soll 
Werbung machen für die Leute von 
hier“, sagt Brämer.  Ihre Idee stieß auf 
großes Interesse.
Einer der Zulieferer ist Yves Bloe-
ge, Schafzüchter und langjähriger 
NABU-Freund. Bloege ist seit Jahren 
schon ökologisch unterwegs, jetzt 
mit 200 Schafen der Rasse Rauhwol-
liges Pommersches Landschaf, eine 
alte Robustrasse. Mit ihm betreibt der 
Barleber vorrangig Landschaftspfl ege 
und sorgt gleichzeitig für den Erhalt 
dieser seltenen Rasse. „Darauf kommt 
es mir an. Das große Geld mache ich 

mit der kleinen Herde nicht. Mir ist 
der Naturschutz wichtig“, sagt Bloe-
ge.  Dass immer mal wieder ein paar 
Schafe geschlachtet werden müs-
sen, ist zwangsläufi g notwendig. Er 
bringt seine Tiere nach Zerbst, wo 
ihr Fleisch zu Wurst verarbeitet wird. 
„Das Vermarkten dieser Erzeugnisse 
ist schwierig, gerade jetzt“, gesteht er. 
Weshalb für ihn und auch die vielen an-
deren Erzeuger aus der Region die Idee 
vom LIBa e. V. gerade recht kommt. Es 
sind vorsichtige Schritte, die der Verein 
mit seinen Partnern nun unternimmt. 
Vielleicht ergibt sich daraus ja mehr. 
Denn fest steht, nur zusammen ist man 
stark. 
Bestellungen für die Heide-Kiste wer-
den telefonisch unter 039203 753910 
oder per E-Mail an info@liba-bemb.de 
angenommen. (LAG/M. Häusler)

                                   Von links: Jörg Brämer, Yves Bloege, Evelyn Brämer / Foto: M. Häusler
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Meitzendorferin im Landesvorstand der 
Wirtschaftsjunioren Sachsen-Anhalt
>> Die Meitzendorferin Stefanie 
Fuhrmann ist erneut Teil des Landes-
vorstands der Wirtschaftsjunioren 
Sachsen-Anhalt. Neben ihrer Selbst-
ständigkeit mit ihrem Schmuck-Label 
„Schmucksüchtig.de“ engagiert sich 
die Jungunternehmerin im Rahmen 
der Wirtschaftsjunioren ehrenamtlich 
für die Börde sowie für das gesamte 
Land. 

Bereits im Jahr 2020 war sie 
Ressortverantwortliche für 
Öffentlichkeitsarbeit im Landes-
vorstand sowie in der Börde und 

stellvertretende Kreissprecherin der 
Wirtschaftsjunioren Börde.

Für die Wahlen des Landesvorstands 
2021 der Wirtschaftsjunioren Sach-
sen-Anhalt (WJ) fanden sich vor 
einigen Wochen die Vorsitzenden der 
zwölf Kreisverbände der Wirtschafts-
junioren aus Sachsen-Anhalt digital 
zusammen. Die WJ Sachsen-Anhalt 
sind der Dachverband ihrer zwölf 
Kreisvereine im Land und unter-
stützen sie in ihrer Kreisarbeit. Zum 
Landessprecher der Wirtschaftsju-
nioren Sachsen-Anhalt wurde Stefan 
Wolf (Wirtschaftsjunioren Altmark)
gewählt sowie seine Stellvertreter 
Susan Gehrmann (Wirtschaftsju-
nioren Magdeburg) und Sebastian 
Pahlke (Wirtschaftsjunioren Halle 
S.). Als Past President gesetzt ist 
der Landessprecher von 2020, Mar-
tin Steffen, (Wirtschaftjunioren 
Magdeburg). 

Der neu gewählte Landesvorsit-
zende Stefan Wolf aus der Altmark 
wünschte sich von der Stefanie 
Fuhrmann, dass sie auch in seinem 
Geschäftsjahr wieder den Ressort-
posten der Öffentlichkeitsarbeit für 
die Wirtschaftsjunioren Sachsen-
Anhalt übernimmt: „Du bist meine 
Erste Wahl!“. Der gesamte Lan-
desvorstand freute sich sehr, als 
Stefanie Anfang Dezember bei der 
ersten konstituierenden Sitzung 
des neuen Vorstands für 2021 be-
kannt gab, erneut die Position für 
Öffentlichkeitsarbeit zu überneh-
men. Somit wird sie weiterhin für 
die Marketing- und Pressearbeit der 
Wirtschaftsjunioren Sachsen-Anhalt 
zuständig sein. Dabei schreibt sie 
unter anderem die Beiträge für die 
Facebook- und Instagram-Seiten, er-
stellt Pressemitteilungen, beschafft 
Merchandise-Artikel und vieles mehr. 
(PM/S. Fuhrmann)

Stefanie Fuhrmann

20 | Im Blickpunkt



Wohnhaus in der Abendstraße abgerissen
>> Die Gemeinde Barleben hat in 
der Abendstraße 4, in der Nähe 
der ehemaligen Grundschule, ein 
Gebäude abreißen lassen. Das leer-
stehende Wohnhaus war nicht mehr 
standsicher. Mitte Januar hatten die 
Abrissarbeiten begonnen.  
Bis 1961 befand sich in dem Wohn-
gebäude, in dem insgesamt sieben 
Familien lebten, auch eine Holz-
pantoffel-Firma, erinnert sich die 
Zeitzeugin Bärbel Bremer. Herrmann 
und Emma Schneidewind waren die 
Besitzer des Hauses und des Be-
triebes mit einigen Angestellten. 
„Schon vor dem 2. Weltkrieg grün-
deten sie die Firma. Diese Pantoffeln 
wurden von Erwachsenen und Kin-
dern getragen. Männer trugen diese 
als Arbeitsschuhe. In Kriegszeiten 
waren diese sehr begehrt“, erzählt 
sie. Nachdem Herrmann Schneide-
wind 1955 im Alter von 55 Jahren 
verstarb, leitete seine Ehefrau Emma 
den Betrieb noch bis 1961 weiter. 
Wenige Jahre später, 1966, ver-
starb auch sie. „Ohne Nachkommen, 
wurde das Haus bis zur Wende von 
der Gemeinde Barleben verwaltet“, 
berichtet Bärbel Bremer. Später, als 

die Schule vergrößert werden sollte, 
erwarb die Gemeinde das Gebäude 
samt Grundstück zu dem ein Hof 
mit Werkstatt und ein Holzlagerplatz 
gehörten. 
Auf dem Grundstück in der Abend-
straße soll mittelfristig ein neues 
Gebäude errichtet werden. Es ist 
geplant, dass hier die Kinderkrippe 
einzieht. (tz)

Oben: In dem Haus 
in der Abendstraße 4 
befand sich bis 1961
eine Holzpantoffel-
Firma. Foto: tz
Links: Emma 
und Herrmann 
Schneidewind waren 
die Eigentümer 
des Hauses und 
betrieben die 
Holzpantoffel-Firma. 
Foto: Privat
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FSV Barleben mit eigenem Fanshop
>> Seit einigen Tagen 
geht der FSV Barleben 
1911 neue Wege, um 
seiner Fan-Gemeinde 
etwas Gutes zu tun. 
Der Verein gründe-
te jetzt einen eigenen 
Fan-Shop. Jeder Profi-
Verein, ob im Fußball, 
Handball, Basketball 
oder Volleyball betreibt 
in der heutigen Zeit 
einen eigenen Fan-
Shop. Von T-Shirts, 
Hoodies über Bettwä-
sche bis hin zu Tassen 
oder auch Schuhen – 
der Kreativität sind da 
keine Grenzen gesetzt. 
Und warum nicht auch 
im Amateursport? 
Der FSV Barleben 
1911 hat jetzt sei-
nen eigenen Fan-Shop 

gegründet. Der Shop 
bietet alles an, was 
das Fan-Herz begehrt. 
Derzeit im Angebot 
sind natürlich die ob-
ligatorischen T-Shirts, 
Hoodies und auch 
Caps, Turnbeutel oder 
Tassen. Sehr originell 
dabei Strampler für die 
Allerjüngsten mit der 
Aufschrift „Latzwart“ 
oder auch „Neuzu-
gang“. Und der Shop 
wird natürlich nach und 
nach weiter mit tollen 
Angeboten aufgefüllt. 
„Schaut am besten 
gleich auf www.fsvbar-
leben.de in den Shop 
und sichert Euch eure 
ersten Bestellungen“, 
so Andreas Ibe vom 
FSV.  (PM)
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2. Barleber Fight Night - 1. Mai 2021

>> Auch wenn die Zeiten für 
Sport- und Kulturveranstaltun-
gen dramatisch sind, bleiben die 
Veranstalter der Barleber Fight 
Night optimistisch und planen für 
den 01.05.2021 die zweite Auf-
lage. Nach der großen Resonanz 
im Oktober wäre es schön, wenn 
die Mittellandhalle dieses Mal 
richtig voll werden dürfte. Das 
gemischte Programm aus Kampf-
sportarten und Kunst und Kultur 
steht und wird die Zuschauer aus 
nah und fern sicherlich bestens 
unterhalten und begeistern. Im 
Mittelpunkt der Profiboxkämpfe 
steht wieder das Super4Turnier, 
indem der für die Schwerathle-
tikscheune Barleben kämpfende 
Julian Vogel versuchen wird, den 
begehrten Gürtel zu erkämpfen. 
Außerdem werden sich weitere 
Boxer der Schwerathletikscheune 
Barleben und der Stieglitz Boxing 
Akademie im Ring präsentieren. 

Erstmalig in der Geschichte dieser 
Sportart wird es einen Länder-
kampf im Armwrestling geben. 
Die deutsche Nationalmann-
schaft trifft dabei auf das Team 
aus Polen. Des Weiteren wird sich 
die Olympiahoffnung im Fechten, 
Anik Kösling aus Barleben ihrem 
einheimischen Publikum präsen-
tieren. Für den kulturellen Teil 
wurde wiederum die bezaubern-
de Tila Brea und der aufstrebende 
Hip Hop Künstler Plogo aus Hal-
densleben verpflichtet. Weitere 
Überraschungen sind in Planung 
und werden demnächst bekannt 
gegeben. Karten für den 01.05. 
gibt es unter www.barleber-fight-
night.de oder in der Boutique 
Chamäleon oder im Reisebüro 
Barleben. (PM)

Infos unter:
www.facebook.com/barleberfightnight
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